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Einreichen von Anträgen auf Errichtung von Fachoberschulen an 

Realschulen plus zum Schuljahr 2012/2013 

 

 

 

Anlagen: 5 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Zum 1. August 2011 werden die ersten Fachoberschulen an Realschulen plus in 

Rheinland-Pfalz errichtet. In der Antragsrunde waren insgesamt 32 Anträge von 

Schulträgern auf Errichtung einer Fachoberschule eingegangen, von denen zwölf 

Schulen eine Errichtungsoption für das Schuljahr 2011/12 erhalten haben. Die ande-

ren Anträge wurden zurückgestellt und werden in der jetzt kommenden Antragsrunde 

erneut beraten. Zum Schuljahr 20012/2013 können Schulträger Anträge für weitere 

Realschulen plus auf Errichtung von Fachoberschulen vorbereiten und diese bis zum 

31. März 2011 stellen.  



2 

Bitte beachten Sie bei einer möglichen Antragstellung die folgenden Eckpunkte der 

Fachoberschule an der Realschule plus: 

 

• Anträge können nur gestellt werden für Realschulen plus, die zum 1. August 

2012 die zweijährige Orientierungsstufe vollständig durchlaufen haben. 

Dazu gehören alle Realschulen plus, die entweder zum 1. August 2009 oder 

zum 1. August 2010 gestartet sind.   

 

� Konzeption: Der pädagogische und organisatorische Rahmen der Fachober-

schule an der Realschule plus orientiert sich an der entsprechenden Rahmen-

vereinbarung der Kultusministerkonferenz (KMK). Die Fachoberschule umfasst 

die Klassenstufen 11 und 12. Zur Ausbildung gehören Unterricht und Fachpra-

xis. Dabei findet die Fachpraxis im ersten Jahr des Bildungsgangs als 

Praktikum in der gewählten Fachrichtung an drei Tagen in der Woche in 

Betrieben, Einrichtungen der Alten- und Krankenpflege oder in einer öf-

fentlichen Einrichtung bzw. Verwaltung statt. Um einen reibungslosen Ab-

lauf des Praktikums zu gewährleisten, sind bei einer Antragstellung Zusagen 

zum Bereitstellen von ausreichend Plätzen für das gelenkte Praktikum in 

der (den) beantragten Fachrichtung(en) zu dokumentieren (siehe Anlagen „P“ 

und „Information für Praktikumsbetriebe“).  

 

� Trägerschaft: Träger einer Realschule plus mit Fachoberschule kann entspre-

chend der Regelungen im Schulgesetz nur ein Landkreis oder eine kreisfreie 

Stadt sein, da es sich bei der Fachoberschule um ein schulisches Angebot der 

Sekundarstufe II handelt. Anträge von Verbandsgemeinden, verbandsfrei-

en Gemeinden oder großen kreisangehörigen Städten, die Träger einer 

Realschule plus sind, sind ohne Absprache und Zustimmung des betref-

fenden Landkreises nicht genehmigungsfähig und werden bei der Ent-

scheidung nicht berücksichtigt. Eine selbstständige Bewerbung von Schu-

len ist nicht möglich.  
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� Fachrichtungen: Die Fachoberschule an der Realschule plus kann mit fol-

genden Fachrichtungen und Schwerpunkten errichtet werden:  

o Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung 

o Fachrichtung Technik mit zwei Schwerpunkten 

� Schwerpunkt Metalltechnik 

� Schwerpunkt Technische Informatik 

o Fachrichtung Gesundheit 

In den Fachrichtungen Wirtschaft und Verwaltung sowie Gesundheit ist keine 

eigene Schwerpunktbildung möglich, ebenso können in der Fachrichtung 

Technik keine anderen Schwerpunkte angeboten werden.  

 

� Zügigkeit: Fachoberschulen an der Realschule plus werden in der Regel  

zweizügig geführt. Es kann dabei eine der fünf folgenden Fachrichtungskom-

binationen beantragt werden: 

o Zwei Züge Fachrichtung Technik, Schwerpunkt Metalltechnik; 

o Zwei Züge Fachrichtung Technik, Schwerpunkt Technische Informatik; 

(Anmerkung: Die beiden Schwerpunkte der Fachrichtung Technik kön-

nen weder untereinander noch mit einer der beiden anderen Fachrich-

tungen Wirtschaft und Verwaltung bzw. Gesundheit kombiniert werden.) 

o Zwei Züge Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung; 

o Zwei Züge Fachrichtung Gesundheit; 

o Ein Zug Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung plus ein Zug Fach-

richtung Gesundheit. 

 

 

Damit sich Schulträger und die Schulen, für die erstmals ein Antrag auf Errich-

tung von Fachoberschulen zum 1. August 2012 gestellt werden kann, ausführlich 

über die inhaltliche und organisatorische Ausgestaltung der Fachoberschule an der 

Realschule plus vor einer Antragstellung informieren, findet eine zentrale Informati-
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onsveranstaltung mit Frau Staatssekretärin Vera Reiß statt (siehe beiliegende Ein-

ladung).  

 

Sollten Sie die Absicht verfolgen, eine Fachoberschule an einer Realschule plus ein-

zurichten, bitten wir Sie, gem. Art. 7, § 6 Schulstruktur-EinfG  i.V. mit § 91 Schulge-

setz einen entsprechenden Antrag bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in 

Trier bzw. deren Außenstellen in Koblenz und Neustadt an der Weinstraße in zweifa-

cher Ausfertigung bis zum 31. März 2011einzureichen.  

 

Entscheidungen über die Errichtung von Fachoberschulen an Realschulen plus fallen 

auf der Grundlage der im Rahmen der regionalen Schulentwicklungsplanung einge-

reichten Anträge sowie deren Prüfung unter Berücksichtigung der demografischen 

Entwicklung und der vorhandenen und geplanten Angebote in anderen Schular-

ten und Schulformen der Sekundarstufe II in der Region, wobei selbstverständ-

lich auch schulische Angebote außerhalb des betroffenen Landkreises oder der 

betroffenen kreisfreien Stadt einbezogen werden.  

Bei der Entscheidung über die Eignung von Standorten werden zusätzlich zu den 

oben genannten Kriterien weitere Voraussetzungen standortbezogen bewertet wie: 

o Die Realschule plus muss eine ausreichende Zahl von Schülerinnen 

und Schülern für die Fachoberschule aus den eigenen 10. Klassen 

gewinnen können.  

o Der beantragte Standort muss für andere Schülerinnen und Schüler mit 

qualifiziertem Sekundarabschluss I erreichbar sein.  
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o Die Realschule plus muss in Zusammenarbeit mit Unternehmen, der öffent-

lichen Verwaltung und Einrichtungen der Kranken- und Altenpflege eine 

ausreichende Zahl an Praktikumsplätzen in der beantragten Fachrichtung 

benennen. (ca. 40 bei einer Fachrichtung; ca. 50 bei Fachrichtungs-

kombination).  

o Bei der regionalen Wirtschaft und anderen Arbeitgebern besteht eine Nach-

frage nach höher qualifizierten Bewerberinnen und Bewerbern für Ausbil-

dungsplätze, insbesondere im Berufsfeld der Fachrichtungen einer zukünf-

tigen Fachoberschule. Diese Nachfrage ist in geeigneter Weise zu doku-

mentieren. 

 

Die Errichtung von Fachoberschulen an Realschulen plus erstreckt sich vom 

Schuljahr 2011/2012 an über mehrere Jahre. Dieses gestufte Verfahren ist not-

wendig, um auch Realschulen plus den Weg zu einer Fachoberschule zu eröffnen, 

die nicht zum 1. August 2009, sondern innerhalb der Schulstrukturreform zu einem 

späteren Zeitpunkt starten. Dieses Verfahren gewährleistet Chancengleichheit für alle 

Schulen und bietet die Gewähr, dass Standorte ausgewählt werden, welche die oben 

genannten qualitativen Bedingungen am besten erfüllen.   

 

Dem Antrag sollten möglichst alle in der Anlage „Informationen für Schulträger“ ge-

nannten Unterlagen beiliegen. Unabdingbar sind dabei zunächst die Beschlüsse der 

kommunalen Gremien zur Errichtung einer Fachoberschule im organisatorischen 

Verbund mit einer Realschule plus und die Benennung der Fachrichtung(en) bzw. des 

Schwerpunkts innerhalb der Fachrichtung Technik. Alle weiteren Unterlagen können 

zeitnah nachgereicht werden. (Bitte fügen Sie entweder die Stellungnahmen oder 

die einschlägigen Protokolle bzw. Protokollauszüge der jeweiligen Sitzungen 

der Gremien in Kopie bei.). 
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Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion oder 

an die Stabsstelle Schulstrukturentwicklung im MBWJK:  

- Christoph Steppuhn: 06131/162937  

- Ottmar Schwinn: 06131/165478  

- Alexander Klussmann: 06131/165472 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

 

 

Alexander Klussmann 

 


